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Bürgerinitiative 85/BI betr. Ehe gleich! Aufhebung des Eheverbots für 
gleichgeschlechtliche Paare  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Unter Bezugnahme auf das Schreiben vom 1. Juli 2016, Zl. 85/BI-NR/2015 teilt das 
Bundesministerium für Gesundheit und Frauen zu der im Betreff genannten 
Bürgerinitiative Folgendes mit: 
 
Rechtliche Gleichstellung und gesellschaftliche Akzeptanz sind das Fundament 
moderner rechtsstaatlicher Demokratien. Die Vielfalt unserer Gesellschaft, auch im 
Hinblick auf Lebensgemeinschaften und sexuelle Orientierung, sollte auch rechtlich 
vollständig anerkannt und geschützt werden.  
 
Der Frau Bundesministerin für Gesundheit und Frauen ist es ein Anliegen, sich für den 
Respekt für alle Formen des Zusammenlebens einzusetzen und entschieden gegen 
jegliche Form der Diskriminierung einzutreten.  
 
Aus Sicht des Ressorts spiegelt die Forderung nach einer Aufhebung des Eheverbots 
für gleichgeschlechtliche Paare längst die Meinung einer großen Mehrheit der 
Österreicherinnen und Österreicher wider. Die Öffnung der Ehe würde eine wichtige 
rechtliche wie auch symbolische Anerkennung gleichgeschlechtlicher Paare 
bedeuten. Im Sinne der Gleichbehandlung, der Anti-Diskriminierung und des Respekts 
für unterschiedliche Lebensentwürfe wäre die Umsetzung der Forderung somit ein 
wichtiger Schritt.  
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Aus Sicht des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen werden die mit der 
Bürgerinitiative zum Ausdruck gebrachten Anliegen unterstützt, wobei jedoch 
festzuhalten ist, dass die Aufhebung des Eheverbots für gleichgeschlechtliche Paare 
nicht in den Zuständigkeitsbereich des Ressorts fällt. 
 
 
 

Für die Bundesministerin: 
Irene Peischl
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